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t) bersetzung

Wiener Konvention Uber diplomatische Beziehungen
Die Partnersiaaten dieser Konvention —
eingedenk dessen, daß die Völker aller Staaten von alters 
her die besondere Stellung des Diplomaten anerkannt haben, 
in Anbetracht der in der Charta der Vereinten Nationen 
verkündeten Ziele und Grundsätze in bezug auf die souveräne 
Gleichheit der Staaten, die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit und auf die Förderung freund
schaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten, 
überzeugt, daß eine internationale Konvention über den 
diplomatischen Verkehr, diplomatische Vorrechte und Immu
nitäten geeignet ist, ungeachtet ihrer unterschiedlichen 
Staats- und Gesellschaftsordnungen zur Entwicklung freund
schaftlicher Beziehungen zwischen ihnen beizutragen, 
in der Erkenntnis, daß diese Vorrechte und Immunitäten nicht 
dem Zweck dienen, einzelne zu bevorzugen, sondern zum Ziel 
haben, den diplomatischen Missionen als Vertretungen von 
Staaten die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ge
währleisten,
unter Bekräftigung des Grundsatzes, daß die Regeln des 
Völkergewohnheitsrechts auch weiterhin für alle Fragen gel
ten sollen, die nicht ausdrücklich in dieser Konvention ge
regelt sind — . 
haben folgendes vereinbart:

Artikel 1
Im Sinne dieser Konvention haben die nachstehenden Aus

drücke folgende Bedeutung:
a) der Ausdruck „Missionschef“ bezeichnet die Person, die 

vom Entsendestaat beauftragt ist, in dieser Eigenschaft 
tätig zu sein;

b) der Ausdruck „Mitglieder der Mission“ bezeichnet den 
Missionschef und die Mitglieder des Personals der-Mis- 
sion;

c) der Ausdruck „Mitglieder des Personals der Mission“ 
bezeichnet die Mitglieder des diplomatischen Personals, 
des Verwaltungs- und technischen Personals und des 
Dienstpersonals der Mission;

d) der Ausdruck „Mitglieder des diplomatischen Personals“ 
bezeichnet die in diplomatischem Rang stehenden Mit
glieder des Personals der Mission;

e) der Ausdruck „Diplomat“ bezeichnet den Missionschef 
und die Mitglieder des diplomatischen Personals der 
Mission;

f) der Ausdruck „Mitglieder des Verwaltungs- und tech
nischen Personals“ bezeichnet die im Verwaltungs- und 
technischen Dienst der Mission beschäftigten Mitglieder 
ihres Personals;

g) der Ausdruck „Mitglieder des Dienstpersonals“ bezeich
net die als Hausangestellte bei der Mission beschäftig
ten Mitglieder ihres Personals;

h) der Ausdruck „privater Hausangestellter“ bezeichnet 
eine im häuslichen Dienst eines Mitglieds der Mission 
beschäftigte Person, die nicht Angestellter des Entsende
staats ist;

i) der Ausdruck „Räumlichkeiten der Mission“ bezeichnet 
ungeachtet der Eigentumsverhältnisse die Gebäude oder 
Gebäudeteile und das dazugehörige Gelände, die für die 
Zwecke der Mission verwendet werden, einschließlich 
der Residenz des Missionschefs.

Artikel 2
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Staa

ten und die Errichtung ständiger diplomatischer Missionen 
erfolgen in gegenseitigem Einvernehmen.

Artikel 3
(1) Aufgabe einer diplomatischen Mission ist es unter an

derem,
a) den Entsendestaat im Empfangsstaat zu vertreten,

b) die Interessen des Entsendestaats und seiner Angehöri
gen im Empfangsstaat innerhalb der völkerrechtlich, zu
lässigen Grenzen zu schützen,

c) mit der Regierung des Empfangsstaats zu verhandeln,
d) sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse 

und Entwicklungen im Empfangsstaat zu unterrichten 
und darüber an die Regierung des Entsendestaats zu 
berichten,

e) freundschaftliche Beziehungen zwischen Entsendestaat 
und Empfangsstaat zu fördern und ihre wirtschaftlichen, 
kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen auszu
bauen.

(2) Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als schließe 
sie die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben durch eine 
diplomatische Mission aus.

Artikel 4
(1) Der Entsendestaat hat sich zu vergewissern, daß die 

Person, die er als Missionschef bei dem Empfangsstaat zu 
beglaubigen beabsichtigt, dessen Agrement erhalten hat.

(2) Der Empfangsstaat ist nicht verpflichtet, dem Ent
sendestaat die Gründe für eine Verweigerung des Agrements 
mitzuteilen.

Artikel 5
(1) Der Entsendestaat kann nach einer Notifikation an die 

beteiligten Empfangsstaaten die Beglaubigung eines Missions
chefs oder gegebenenfalls die Bestellung eines Mitglieds des 
diplomatischen Personals für mehrere Staaten vornehmen, es 
sei denn, daß einer der Empfangsstaaten ausdrücklich Ein
spruch erhebt.

(2) Beglaubigt der Entsendestaat einen Missionschef bei 
einem oder mehreren weiteren Staaten, so kann er in jedem 
Staat, in dem der Missionschef nicht seinen ständigen Sitz 
hat, eine diplomatische Mission unter der Leitung eines Ge
schäftsträgers ad interim errichten.

(3) Ein Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen 
Personals der Mission kann den Entsendestaat bei jeder 
internationalen Organisation vertreten.

Artikel 6
I Mehrere Staaten können dieselbe Person bei einem anderen
I Staat als Missionschef beglaubigen, es sei denn, daß der
I Empfangsstaat Einspruch erhebt.

Artikel 7
Vorbehaltlich der Artikel 5, 8, 9 und 11 kann der Ent

sendestaat die Mitglieder des Personals seiner Mission nach 
freiem Ermessen ernennen. Bei Militär-, Marine- und Luft
waffenattaches kann der Empfangsstaat verlangen, daß ihm 
ihre Namen vorher zwecks Zustimmung mitgeteilt werden.

Artikel 8
(1) Die Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission 

sollen grundsätzlich Angehörige des Entsendestaats sein.
(2) Angehörige des Empfangsstaats dürfen nur mit dessen 

Zustimmung zu Mitgliedern des diplomatischen Personals 
der Mission ernannt werden; die Zustimmung kann jederzeit 
widerrufen werden.

(3) Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in 
bezug auf Angehörige eines dritten Staates Vorbehalten, die 
aicht gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats sind.

Artikel 9
(1) Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit 

ohne Angabe von Gründen notifizieren, daß der Missions
chef oder ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mis
sion persona non grata oder daß ein anderes Mitglied des 
Personals der Mission ihm nicht genehm ist. In diesen Fällen 
hat der Entsendestaat die betreffende Person entweder abzu
berufen oder ihre Tätigkeit bei der Mission zu beenden. Eine 
Person kann als non grata oder nicht genehm erklärt wer
den, bevor sie im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats eintrifft.

(2) Weigert sich der Entsendestaat oder unterläßt er es 
innerhalb einer angemessenen Frist, seinen Verpflichtungen 
auf Grund des Absatzes 1 nachzukommen, so kann der Emp-


